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C:\WORD_D\BPL\BP99037A.TXT zum Lageplan Nr. 10.2

BEBAUUNGSPLAN

"DORFENTWICKLUNG BROCHENZELL NORD I

TEILBEREICH 11"

GEMEINDE MECKENBEUREN / BODENSEEKREIS

TEXTLICHE

ÖRTLICHE

ÚÛÍÌÍÛÌÆËÒÙÛÒ

BAUVORSCHRIFTEN

ßóÎÛÝØÌÍÙÎËÒÜÔßÙÛ

1. Baugesetzbuch (BauGB)

zuletzt geändert

i.d.F. vom 27.08.1997

am 16.01.1998

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO)

zuletzt geändert

i.d.F. vom 23.01.1990

am 22.04.1993

3. Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg

zuletzt geändert

i.d.F. vom 08.08.1995

am 15.12.1997

4. Planzeichenverordnung (PlanzV) i.d.F. vom 18.12.1990

B-PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 (1) 1 BauGB

1.1 Allgemeines Wohngebiet WA § 4 BauNVO

1.1.1 Gemäß § 1 (5) BauNVO sind die unter § 4 (2) 2 BauNVO genannten Schank- und

Speisewirtschaften nicht zulässig.

1.1.2 Die Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO werden gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil

des Bebauungsplans.
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BEBAUUNGSPLAN

"DDRFENTWlCl(LUNG BHÜCHENZELL NORD.

TEILBEHEICH II"

GEMEINDE MECKENBEUFIEN I BODENSEEKREI5

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

ÖRTLICHE BAUVÜRSCHFIIFTEN

A-RECHTSGRUNDLÄGE

1. Baugesetzbuch [BauI3Bl i.d.F
ıuletzı geandert

2. Baunutzungsvernırdnuııg [BauNVÜI i_d.F
zııletzr geändert

3. Landesbauordnung (LBCH Baden-Württemberg i.d.F.
zuletzt geändert

<1. Planzeichenverordrıung |Plan.:V1 i.ı:I.F

vum 27.08.1997
Elm 15.01.1998

vom 23.01.1990
am 22.04.1993

vom 08.08.1995
am 15.12.1997

vom 18.12.1990

B-PLANUNGSHECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. .ÃRT DER BÄULICHEN NUTZUNG š 91111 E-BUGB

1.1 Allgemeines Wcıhngebiel WA § 4 BauNVO

1.1.1 Gemäß E 1 {5| BauNVO sind die unfer E 4 12] 2' BHUNVÜ genannten Schenk- und
Bμeisewirısch aften nicht zulässig.

1.1.2 Die Aııfinalınmn nach 5 4 {S} BauNVO werden gemäß § 1 (öl BauNVO nicht Eestanmeıl
des Bebauungfiølans.
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2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 (1) 1 BauGB

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 (2) BauNVO bestimmt durch die im

Lageplan eingetragene Grundflächenzahl, die Zahl der Voll geschosse und die Höhe baulicher

Anlagen (Wandhöhe und Firsthöhe). Alle größenmäßigen Angaben sind Höchstwerte (soweit

nicht anders im Lageplan festgesetzt).

3. BAUWEISE § 9 (1) 2 BauGB

3.1 Im Plangebiet ist die offene Bauweise nach § 22 (2) BauNVO festgesetzt. Es sind gemäß

Eintragung im Lageplan Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig.

3.2 Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich gemäß § 23 (1) BauNVO aus der Eintragung

von Baugrenzen im Lageplan.

3.3 Ein Überschreiten der Baugrenze durch Treppenhäuser sowie erdgeschossige Vor- bzw.

Anbauten ist bis zu 10 qm Grundfläche je Einzelhaus und 5 qm je Doppelhaushälfte zulässig,

Tiefe max. 1,5 m. Darüberhinaus ist ein Überschreiten der Baugrenzen durch vorgesetzte

Balkone (max. 40 % der zugehörigen Gebäudeseite) und Dachvorsprünge zulässig.

3.4 Die Stellung der baulichen Anlage ergibt sich durch die Hauptfirstrichtung gemäß Eintragung

im Lageplan.

4. FLÄCHEN FÜR NEBENAN LAGEN § 9 (1) 4 BauGB

4.1 Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO sind auf den nicht überbaubaren

Grundstücksflächen unzulässig. Ausnahmsweise zulässig auf den nicht überbaubaren

Grundstücksflächen sind folgende Nebenanlagen: Geräte- und Holzlager, Spielehaus für Kinder

bzw. Gartenhaus bis insgesamt 30 cbm. Der Standort muß abgewandt vom öffentlichen

Verkehrsraum sein und einen Grenzabstand von mind. 1,5 m aufweisen. Sichtschutzwände sind

bei Doppelhäusern an der gemeinsamen Grenze zulässig.

4.2 Entlang öffentlicher Straßen und Wege sind auf den angrenzenden privaten

Grundstücksflächen in einem Geländestreifen von ca. 0,5 m Standorte für Schaltkästen zu

dulden.

5. ANZAHL DER WOHNUNGEN § 9 (1) 6 BauGB

Die Zahl der Wohneinheiten ist begrenzt gem. Eintrag im Lageplan.
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2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 5 9 HI 1 BauGB

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß ll 16 [21 BauNVO laeatiı-rırnt durch dia irı¬
Lageplan eingetragene Grundflächenzahl, die Zahl der Vdllgaschussa und die Höhe baulicher
.Anlagen [Wandhöhe und Firstl-ıöhel. Alle größanmåßlgen Angaben sind Höchstwerte lsdwait
rıichl anders im Lageplan festgesetztl.

3. BAUWEISE § 9 |1] 2 BauGB

3,1 lm Plangelıiiet ist die offene Bauweise nach li 22 l21 BauNVO festgesetzt. Es sind gemäß
Eintragung im Lageplan Einzalhäusıır und Doppelhäuser zulässig.

3.2 üıa üherbaubare Grundstücksfläche ergibt sich gemäß 5 23 l'li BauNVO aus der Eintragung
von Baugrenzerl im Lageplan.

3.3 Ein Überschreiten der Baugranza dureh Treppenhâusar sowie erdgaschossiga Vor- bzw.
Anbauten ist bis zu 10 cırn Grundfläche ia Einzelhaus und 5 qm ja Doppelhaushälfte zulässig.
Tiefe max. 1.5 rn. Darüberhinaus ifit ein Überschreiten der Baugrenzen durch Vorgesetzte
Balkone lmax. 40 *lá der zugehörigen Gebäudeaalta) und Dachvorsprünge zulässig.

3_¦L Die Stellung der baulichan Anlage ergibt sich durch die l-lauptfirsrriehtung gemäß Eintragung
im Lageplan.

4. FLÄCHEN Fün Nı:aEr.ıaNı_AeEN § 91114 ariuca

41 Nabenanlagen irn Sinne von E 14 |1) BauNVO sind auf den nicht überhaubaren
Grundstüızksllächan unzulässig. Ausnahmsweise zulässig auf den nicht überbautzıaren
Grundatüelcsfläishen sind folgende Hebenarılagen: Geräte- und Hnlzlrıgaır, Spielehaus für Kinder
bzw. Gartenhaus bis insgesamt 30 cbm. Der Standort muß angewandt vom ütlenrliel-len
Verltehrsraurn sein und eine-n Grenzabstand -.mn mind. 1,5 m aufweisen. Siahtsnltutzwände sind
bei Dnppellıäusern an der gemeinsamen Grenze Zulàâsig.

4.2 Entlang öffentlicher Straßen und Wege sind auf den angrenzenden privaten
Grundstücltsflächen in einem Galändestreifen von ca. 0.5 rn Standorte für Schaltlcästeri ru
dulden.

5_ ANZAHL DER WOHNUNGEN 5 91116 BMGB

Dia Zahl der Wohneinheiten ist begrenzt gem. Eintrag im Lageplan.



6. GARAGEN § 9 (1) 4 BauGB

6.1 Garagen sind nur innerhalb der überbau baren Grundstücksflächen oder auf den dafür eigens
ausgewiesenen Flächen zugelassen. Carports anstelle von Garagen dürfen als Ausnahme bis auf

2,5 m an die öffentliche Verkehrsfläche herangerückt werden.

6.2 Für Grenzgaragen wird eine max. zulässige

Erdgeschoßfußbodenhöhe (EFH) der Garage festgesetzt.

Firsthöhe von max. 5,5 m über

7. VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDE FLÄCHEN § 9 (1) 10 BauGB

7.1 Die im Lageplan ausgewiesenen Sichtfelder. sind ständig von allen Sichtbehinderungen im
Bereich von 0,80 - 2,50 m Höhe über Fahrbahnoberkante freizuhalten. Die Pflanzung von

hochstämmigen Laubbäumen ist zulässig, soweit diese bis in 2,5 m Höhe kein Sichthindernis

darstellen.

8. VERKEHRSFLÄCHEN § 9 (1) 11 BauGB

8.1 Die Verkehrsflächen sind entsprechend der Einzeichnung im Lageplan ausgewiesen. Die im

Lageplan ausgewiesenen öffentlichen Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sind als

gemischtgenutzte Flächen vorgesehen ohne Trennung der Verkehrsarten.

8.2 Das Hineinragen von Hinterbeton zur Abgrenzung der Verkehrsflächen auf angrenzende
Grundstücke ist bis zu einer Breite von 30 cm zu dulden.

9. GELÄNDEANPASSUNG AN VERKEHRSFLÄCHEN § 9 (1) 26 BauGB

9.1 Aufschüttungen zur Herstellung des Straßen körpers sind auf den angrenzenden privaten

Baugrundstücken zulässig und zu dulden.

9.2 Die Anschlußflächen der Baugrundstücke sind höhenmäßig an die Verkehrsflächen durch

Auffüllung anzugleichen.

10. ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN § 9 (1)

25a BauGB

Im Geltungsbereich sind heimische und standortgerechte Pflanzen (s. Anlage 1) zu verwenden.

Die Anpflanzung von Einzelbäumen und Sträuchern hat wie im Lageplan festgesetzt zu erfolgen.

Abweichungen vom festgesetzten Standort sind bis zu 3,0 m zulässig. Um den Bereich der

Baumstandorte ist eine ausreichende Fläche mit einer regen- und luftdurchlässigen Oberfläche zu

versehen. Der Abstand von Ver- und Entsorgungsleitungen zum Baumstamm-Mittelpunkt muß

mind. 2,50 m betragen. Bei geringeren Abständen sind Vorkehrungen zum Schutz vor
n ~I- ~r.~rrlnrl;~h h Q Q"hrrlrnrn::>n"t<>Ir,nn hllmlll:;frp.ip.r MineralhodenI.
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6. GARAGEN § 9 I1) 4 BauGB

6.1 Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen oder auf den dafür eigens
ausgewiesenen Flächen zugelassen. Carports anstelle von Garagen dürfen als Ausnahme bis auf
2,5 m an die öffentliche Verkehrsfläche herangerückt werden.

6.2 Für Grenzgaragen wird eine max. zulässige Firsthöhe von max. 5,5 m über
Erdgeschoßfußbodenhöhe (EFH) der Garage festgesetzt.

7. VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDE FLÄCHEN § 9 (1) 10 BauGB

7.1 Die im Lageplan ausgewiesenen Sichtfeldersind ständig von allen Sichtbehinderungen im
Bereich von 0,80 - 2,50 m Höhe über Fahrbahnoberkante freizuhalten. Die Pflanzung von
hochstämmigen Laubbäumen ist zulässig, soweit diese bis in 2,5 m Höhe kein Síchthíndernís
darstellen.

8. VERKEHRSFLÄCHEN § 9 (11 11 BauGB

8.1 Die Verkehrsflächen sind entsprechend der Einzeichnung irn Lageplan ausgewiesen. Die im
Lageplan ausgewiesenen öffentlichen Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung sind als
gemischtgenutzte Flächen vorgesehen ohne Trennung der Verkehrsarten.

8.2 Das Hineinragen von Hinterbeton zur Abgrenzung der Verkehrsflächen auf angrenzende
Grundstücke ist bis zu einer Breite von 30 cm zu dulden.

9. GELÄNDEANPASSUNG AN VERKEHRSFLÄCHEN § 9{1l 26 BauGB

9.1 Aufschüttungen zur Herstellung des Straßenkörpers sind auf den angrenzenden privaten
Baugrundstücken zulässig und zu dulden.

9.2 Die Anschlußflächen der Baugrundstücke sind höhenmäßig an die Verkehrsflächen durch
Auffüllung anzugleichen.

10. ANPFLANZUNG vom BÄUMEN. STRÄUCHERN UND soNsTıcEN BEPFLANZUNGEN § s 11)
25a BauGB

Im Geltungsbereich sind heimische und standortgerechte Pflanzen ls. Anlage 1) zu verwenden.
Die Anpflanzung von Einzelbäumen und Sträuchern hat wie im Lageplan festgesetzt zu erfolgen.
Abweichungen vom festgesetzten Standort sind bis zu 3,0 m zulässig. Um den Bereich der
Baumstandorte ist eine ausreichende Fläche mit einer regen- und luftdurchlässigen Oberfläche zu
versehen. Der Abstand von Ver- und Entsorgungsleitungen zum Baumstamm-Mittelpunkt muß
mind. 2,50 m betragen. Bei geringeren Abständen sind Vorkehrungen zum Schutz vor
f¬„....„.....-..-ı.¬ „..¬=....-ı„.-ı:.¬ı¬ i-.cz rzf¬ı¬f..«¬¬f¬¬=m†»=l›ınn hıımıısfrnierMineralhndenl.
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11. BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,

STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN § 9 (1) 25b BauGB

Die im Lageplan gekennzeichneten Einzelbäume bzw. von flächenhaften Pflanzbindungen

betroffenen Baum- und Strauchexemplare sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen bzw. zu

ersetzen. Bei der Durchführung von Erd- und Bauarbeiten bzw. der Anlage von Stellplätzen ist

eine Beeinträchtigung durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen auszuschließen. Auf-

schüttungen oder länger dauernde Überdeckungensind an Baumstandorten nicht zulässig. Für

diejenigen Bäume, die durch solche Maßnahmen dennoch Schaden erleiden oder auch zukünftig

durch altersbedingte Schäden entfernt werden müssen, ist gleichwertiger Ersatz zu leisten.

12. FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG

VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT § 1a, § 9 (1) 20 BauGB

Die im Lageplan entsprechend ausgewiesenen privaten Grünflächen sind in naturnaher Weise mit

standortgerechter Zusammensetzung als WiE!se zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten.

13. HÖHENLAGE § 9 (2) BauGB

Die Erdgeschoßfußbodenhöhe darf max. 0,3 m über der Höhe der angrenzenden öffentlichen

Erschließungsfläche liegen. Für Bestandsgebäude mit höherer EFH gelten die Bestandshöhen.

14. GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE § 9 (1) 21 BauGB

Die im Lageplan eingetragenen Rechte sind entsprechend zu sichern:

gr-fr-Ir Nr. 1 = zugunsten der Anlieger, der Allgemeinheit sowie der Versorgungsträger.

C - ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1, ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN § 74 (1) 1 LBO

1 .1 Baukörper

1.1.1 Die Baukörper sind in rechtwinkliger geschlossener Grundform auszubilden.

1.1.2 An- und Vorbauten sind nur zulässig, wenn sie erdgeschossig traufseitig als

Pultdachanbauten vorgesehen werden.

1.2 Dach

1.2.1 Dachform/Dachneigung/Firstrichtung

Die Dächer sind als symmetrische Satteldächer mit hausmittigem First und rechtwinkliger
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11. BINDUNBEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE EHHALTUNG VON BÄUMEl'lı|l
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN s B Hi 25h BauGB

Die irn Lageplan gekennzeichneten Einzelbäuma bzw. von flächenhaften Pflanzbindungen
betrcılfenen Baum- und Strauchexemplsrs sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen bzw. zu
ersetzen. Bei der Durchführung von Erı:I- und Bauarbeiten bzw. der Anlage von Stellplätzen ist
eine Beeinträchtigung durch entsprechende Sieherungsrrıaßnahmen auszuschließen. Auf-
schüttungen oder länger dauernde Übardeckungen sind an Baumstanciorten nicht zulässig. Für
diejenigen Bäume, die durch solche Maßnahmen dennoch Schaden erleiden Oder auch zukünftig
durch altershedıngts Schäden entfernt werden müssen, ist gleichwertiger Ersatz zu leisten.

12. FLÄCHEN DDEH MASSNAHMEH ZUM SCHUTZ, EUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON BÜDEN. NATUFI UND LANDSCHAFT 5 1a. i 9 l1i 20 BauGB

Die ırn Lageplan entsprechend ausgewiesenen privaten Grünflächen sind in narurnaher Weise mit
standertgerechter Zusammensetzung als Wiese zu bepilanzan und dauerhelt zu erhalten.

13. HÖHENLAGE 5 9 E2] E-HUGE

Die Erdgeschoßfußbodenhöhe darf max. 0.3 rn über der Höhe der angrenzenden öffentlichen
Erschließungsfläche liegen. Für Bestandsgebäude mit höherer EFH gelten die Elestendshöhen.

14. GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE 5 9 [1] 21 BauGB

Die im Lageplan eingetragenen Rechte sind entsprechend zu sichern:
gr-fr-Ir Nr. 1 - zugunsten der Anlieger. der Allgemeinheit sowie der Versuıgungsträger.

c - öntucı-is eAuvoRscHl=ill=TEN

1. ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHEH ANLAGEN § T411) 'l LBO

1.1 Baukörper
1.1.1 Die Baukörper sind in rechtwinlcllger geschlossener Grundform auszubllden.

1.1.2 An- und Vorbauten sind nur zulässig, wenn sie erdgaschosslg traufseitig als
Pultdachanbsuten vorgesehen werden.

1.2 Dach
1.2.1 Dechforrnlüachneigungßirstrichtuflg
Die Dächer sind als symmetrische Settelcl.-'sicher mit hausmitti-gern First und rechtwınkliger
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Dachform auszubilden, Dachneigung und Firstrichtung entsprechend der Eintragung im Lageplan.

Für Nebengebäude, Garagen und überdachte Stellplätze beträgt die zulässige Dachneigung mind.

25 Grad. Für Pultdach-Anbauten ist eine Dachneigung von mind. 10 0 zulässig.

1.2.2 Dachvorsprünge

Dachvorsprünge sind traufseitig mit mindestens 75 cm Überstand und durchlaufender Traufe,

giebelseitig mit 30 .; 75 cm auszubilden. Zum Wetterschutz von Eingängen, Garagen,
Sitzbereichen und Balkonen sind größere Dachvorsprünge zulässig.

1.2.3 Dachaufbauten

Dachaufbauten sind nur zulässig als Giebel- bzw. Schleppgaupen im 1. Dachgeschoß. Je

Gebäude ist nur 1 Gaupenart zulässig. Die Dachgaupen müssen ein ausgewogenes Verhältnis zur

Dachfläche und untereinander aufweisen. Ihre Länge darf insgesamt pro Dachseite max. 1/3 der

Dachlänge betragen. Es ist ein Mindestabstand der Dachaufbauten von 2,0 m vom seitlichen

Dachrand sowie First festgesetzt. Die Einzelbreite der Dachgaupen ist auf max. 2,5 m begrenzt.

Die max. Außenwand höhe der Dachgaupe gemessen von Oberkante Dach bis Oberkante

Dachgaupe ist auf 1,5 m festgesetzt.

Unüberdachte Dacheinschnitte (Negativgaupen) sind unzulässig.

1.2.4 Dachdeckung

Die Dachflächen sind zur Einbindung in den Bestand einheitlich mit braunroten bis braunen

Dachziegeln oder Dachsteinen einzudecken. Für Anbauten ist auch eine Metall- oder Glasdeckung

(Wintergarten) zulässig.

1.3 Fassade

1.3.1 Als Fassadenmaterialien sind nur Putz und Holzschalung zulässig.

1.3.2 Die Farbgebung der Putzflächen ist in hellen gedeckten Farbtönen vorzusehen.

1.4 Doppelhäuser

1.4.1 Doppelhäuser sind ohne Versatz mit durchlaufenden Dachflächen sowie Fassaden

auszubilden und gestalterisch aufeinander abzustimmen.

1.5 Garagen

1.5.1 Garagen sind mit erdgeschossiger Einfahrt auszubilden. Aneinander gebaute Garagen sind

aufeinander gestalterisch abzustimmen und mit durchlaufenden Dachflächen auszuführen.

1.6 Nebenanlagen

1.6.1 Die zulässigen Nebengebäude sind in Form und Farbgebung dem Hauptgebäude

anzupassen. Sie sind mit Holzverschalung auszuführen.

1.7 An- und Vorbauten

An- und Vorbauten sind in verwandter Form zum Hauptgebäude auszuführen. Ausführung in

Leichtkonstruktion (Holz) empfohlen. Sichtschutzwände sind bis zu einer Länge von 3,0 mund

einer Höhe von 2,20 m zulässig.
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1.3.2 Die Farbgebung der Putzfläehen ist in hellen gedeckten Farbtönen vorzusehen.
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1.4-1 Doppelhäuser sind ohne Versatz mit durchiaufenden Dachflächen sowie Fassaden
auszubilclen und gestalterisch aufeinander abzustimmen.

1.5 Garagen
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anzupassen. Sie sind mit Hstzverschalung auszuführen.

1.? An- und Vorbeııten
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1.8 Antennen

1.8.1 Es ist nur 1 Antenne pro Gebäude zulässig. Wenn ein Breitbandkabel vorhanden ist, ist an

dieses anzuschließen. Parabolantennen für Sender, für die der Empfang nur außerhalb der

Kabelversorgung erfolgen kann, sind nur an den vom Straßenraum abgewandten Gebäudeseiten

zulässig. Funkantennen sind unzulässig.

2. NIEDERSPANNUNGSFREILEITUNGEN § 74 (1) 5 LBO

2.1 Neu hinzukommende Niederspannungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

3. GESTALTUNG DER UNBEBAUTEN FLÄCHEN ~ 74 (1) 3 LBO

3.1 Einfriedigungen

Einfriedigungen sind zum öffentlichen Verkehrs raum hin als hinterwachsener Holzzaun mit

senkrechter lattung (80 - 100 cm Höhe) auszuführen. Zu den vom öffentlichen Verkehrsraum

abgewandten Grenzen hin sind darüberhinaus lockere laubhecken mit Spanndraht zulässig. (s.

Anlage 1). Zur Vermeidung eines Riegeleffektes dürfen jedoch max. 60 % der

Grundstücksgrenze mit laubhecken bepflanzt werden, mit Ausnahme der Grenze zum östlich

gelegenen, landwirtschaftlichen Betrieb. Hier ist" zum."lmmissionsschutz ein durchgängiger
Strauch- und'.Heckenbewuchs vorzusehen mit einer Höhe von mind. 2,50 m.

Nicht zulässig sind Betonforrnsteine, werkstoff-imitierende Materialien, Mauern, Stacheldraht

sowie Hecken aus Nadelgehölzen (wie z.B Thuja, Taxus etc.). Entlang der öffentlichen

Verkehrsflächen müssen die Einfriedigungen mind. 0,5 m hinter der Grundstücksgrenze

angeordet werden.

Die Zufahrts- und Zugangsbereiche zwischen den Gebäuden und der Verkehrsfläche dürfen nicht

abgeschrankt werden.

3.2 Stellplätze, Zufahrten, Wege

Die privaten Zufahrten, Stellplätze und Wege und Terrassenbeläge sind zu mind. 70% offenporig

herzustellen (z.B. Rasenpflaster, wassergebundene Decke, Kies etc.).

Das Gelände ist grundsätzlich in seinem natürlichen Verlauf zu erhalten. Geländeveränderungen

sind nur in geringem Umfang bis max. 0,30 m Höhe zulässig. Sie sind in weicher, großflächiger

Modellierung auszuführen. Abgrabungen zur Belichtung von Untergeschoßräumen sind

unzulässig.

4. GEBÄUDEHÖHEN § 74 (1) 1 LBO

Die Gebäudehöhe wird durch die höchstzulässige Wand höhe (WH), Firsthöhe (FH) bestimmt.

Als Wand höhe gilt das Maß von der festgelegten Erdgeschoßfußbodenhöhe (EFH) bis zum

Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut, als Firsthöhe das Maß von der

Erddgeschoßfußbodenhöhe bis Oberkante Dachdeckung First.

PDF wurde mit pdfFactory-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

5

1.8 Antennen
1.8.1 Es ist nur 1 Antenne pre Gebäude zulässig. Wenn ein Ereitlrıandlıabel vorhanden ist. ist an
dieses anzuschließen. Perehalantennen für Sender. für die der Empfang nur außerhalb der
Kabelversorgung erfolgen kann, sind nur an den vom Straiåßnraurrı abgewandten Gebäudeseiten
zulässig. Funltantennen sind unzulässig.

2- NIEDERSFANNUNGEFHEILEITUNGEN 5 74 |1) 5 LBO

2.1 Neu hinzukernmende Niederspanrıungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

3. GE5TflLTl.Il'¬lG DER UNBEBÄUTEN FLÄCHEN Q 'I4 l¦1¦ 3 LBO

3.1 Einfriedlgungen
Einfriedigungen sind zum öffflntfichen Verltehrsraıum hin ala hinterwaehaener Helzzaun mit
senkrechter Lattung (80 - 100 cm Hühei auszuführen. Zu den vum öffentlichen Verkehreraurn
abgewandten Grenzen hin sind darüberfıinaua leckere Laubheeken rnit Spanndraht zulässig. ls.
Ai-«tage 1]. Zur Vermeidung eines Fliegeleffelıtee dürfen jederzh max. B0 *le der
Grundetüeksgrenze mit Leubheeken bepflanzt werden. mit Ausnahme der Grenze zum östlich
gelegenen, landwirtschaftlichen Betrieb. Hier ist zum Immissionsschutz ein durchgângi-ger
Strauch- und Heel-tenbewuchs ırerzusehen mit einer Höhe von mind. 2.50 m.
Nicht zulässig sind Eetcınfurmsteine. werltetoff-irnitierende Materialien, Mauern, Stacheldraht
so-.-.lie Hecken aus Nadelgehölzen iwie z.B Thuja, Taıus ete.l. Entlang der öffentlichen
Verkehrsflächen müssen die Einfrledigungen mind. 0,5 rn hinter der Grunclstürzksgrenze
angedrdet werden.
Die Zufahrts- und Eugangsbereiehe zwischen den Gebäuden und der Verkehretläche dürfen nicht
abgeschranltt werden.

3.2 Stellpilätte. Zufahrten, Wege
Die privaten Zufahrten. Stellniätze und Wege und Terrassenbeläıge sind Zu mind. ?Cl% offenpcırig
herzustellen [z.B_ Ftasenpllaster. waesergebundene Decke. Kies etc.l.

Dee Gelände ist grundsätzlich in seinem natürlichen Verlauf zu erhalten. Gelfindeverånderurıgen
sind nur in geringem Umfang bis max. Ü.3Ü m Höhe zulässig. Sie sind in weicher, greßflächtger
Medellierung auszuführen. Abgrahungen zur Belichtung von Untergescheßråumen sind
unzulässig.

4. GEBÄUDEHÜHEN t 1-: l1ı 1 Lao

Die Gebäudahöhe wird durch die höchstzulässige Wandhöhe (WHL firsthtihe fFH¦I hßßfiffımt.
Als Wandhöhe gilt das Maß von der festgelegten Erdgeseheßfußhddenhühe iEFHl bis zum
åehriiıteunkt der Außenwand mit der Elaehhaut, als Firethñhe das Maß von der
Erddgeschdßfußbedenhñhe bis Oberkante Daehdeckung First.



7

5. OBERFLÄCHENWASSERBESEITIGUNG 74 (3) 2 LBO

Dezentrale Oberflächenwasserbeseitigung

Die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers der jeweiligen Grundstücke erfolgt

dezentral über Einzelmulden mit Notüberlauf an den örtlichen Regenwasserkanal. Die im Lageplan

eingetragenen Einzelretentionsmulden können entsprechend der baulichen Situation in ihrer Lage

auf dem Grundstück angepaßt werden. Sie sind vom jeweiligen Grundstückseigentümer

funktionsfähig zu erhalten.

Die Strassenentwässerung der Fortsetzung der Ferdinand von Schill-Strasse ist in eine

Retentionsmulde in den östlich davon gelegenen Grünstreifen vorzusehen.

D.HINWEISE

1. IMMISSIONEN

Angrenzend an das Plangebiet befinden sich Flächen für die Landwirtschaft. Es wird auf die

zu erduldenden, nutzungsbedingten Störeinflüsse hingewiesen, wie unverzichtbare

Spritzarbeiten bei der Schädlingsbekämpfung, Düngungsarbeiten sowie den Lärm
landwirtschaftlicher Maschinen.

2. HÖHENAUFNAHMEN

Jedem 8augesuch sind amtliche Höhenschnitte an den jeweiligen 8augrenzen der

Wohngebäude mit Darstellung des vorhandenen sowie geplanten Geländeverlaufs von einer

Grundstücksgrenze zur anderen sowie der Anschluß an die Erschließungsstraße beizufügen.

3. DENKMALSCHUTZ

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische FundsteIlen (z.B. Mauern, Gruben,

Brandschichten) angeschnitten oder Funde gemacht werden (z.B. Scherben, Metallteile,

Knochen), ist das Landesdenkmalamt Abt. Archäolog. Denkmalpflege unverzüglich zu

benachrichtigen. Auf § 20 DSchG wird verwiesen.

Etwaige bei den 8auarbeiten zu Tage tretende Funde sind unverzüglich der Unteren

Denkmalschutzbehörde anzuzeigen (§ 20 DSchG).

Die Gebäude südöstlich der Andreas-Hofer-Straße befinden sich im Umgebungsschutzbereich

der denkmalgeschützten Gebäude Pfarrkirche und Pfarrhaus und bedürfen einer

entsprechenden Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde.
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1 . IMMISSIDNEN

Angrenzerıd an des Flangebiet befinden sich Fiächen für die Landwirtschaft. Es wird auf die
zu erduldenden, nutzungsbedingten Störeinflüsae hingewiesen. wie unverzichtbare
Spritzarbeiten bei der Schàdlingsbehäntμfung, Düngungsarheitcn sowie den Lärm
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3. DENKMALSCHUT2
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Brandschichtenl angeschnitten oder Funde gemacht werden i2.B. Scherben. Metallteile,
Knachenl. ist das Lancleaızienltmalamt ıiilbt. årchäuldg. Denkmalpflege unverzüglich zu
benachrichtigen. Piuf E 20 DSchG wird verwiesen.
Etwaıge bei den Bauarbeiten zu Tage tretende Funde sind unverzüglich der Unteren
Denltmalschutzhehcirde anzuzeigen i§ 20 DS›:hGl.
Die Gebäude südöstlich der Andreas-Hciter~Sr:raße befinden sich im Umgebungsschutzberelch
der denkmalgeschützten Gebäude Pfarrkirche und Pfarrhaus und bedürfen einer
entsprechenden Abstimmung mit dar Dankmaischutztıahdrda.
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4. BODENSCHUTZ

Nach § 4 (2) BodSchG und § § 1 und 202 BauGB ist der Grundsatz des sparsamen und

schonenden Umgangs mit dem Boden dringend zu beachten (s. Merkblatt des LRA

Bodenseekreis) .
Auf den Grundstücken Fist. Nr. 1245 und 124517 befand sich eine Gärtnerei. Vor einer

Neubebauung ist hier der Boden auf evtl. Belastungen zu prüfen.

ëòÙÎDÒÑÎÜÒËÒÙÍÐÔßÒ

. .

Eine grünordnerische Untersuchung incl. Bilanzierung Eingriff / Ausgleich gem. § 8a

BNatschG zum vorliegenden Bebauungsplan wurde durch das Büro Schmelzer + Friedemann,

Stuttgart erstellt. Sie liegt bei der Gemeinde vor und ist in den wesentlichen Aussagen in den

Bebauungsplan übernommen worden.

6. WASSERWIRTSCHAFT / OBERFLÄCHENWASSERBESEITIGUNG

Das anfallende Niederschlagswasser von versiegelten Oberflächen ist in die jeweils dafür

vorgesehenen Retentions- und Versickerungsmulden einzuleiten. Um die Versickerungsmulde

möglichst flach und unauffällig gestalten zu können/ ist auf eine oberflächige Zuleitung zu

achten. Die Versickerungsmulde ist entsprechend dem ATV-Arbeitsblatt A-138 zu bemessen

(ca. 3 cbm/100 qm versiegelte Fläche). Zur Sicherheit vor Überflutung ist die

Versickerungs/Retentionsmulde mit einem Notüberlauf am höchsten Punkt zu versehen/

welcher das überschüssige Niederschlagswasser der öffentlichen Kanalisation

(Regenwasserkanal) zuführt. Sofern der Wunsch besteht/ das anfallende Niederschlagswasser

zu speichern und zur Bewässerung zu verwenden, kann vor der Versickerungsmulde ein

Regenwasserspeicher angeordnet werden.

7. BAUSCHUTZBEREICH

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Flughafens Friedrichshafen. Da Bezugshöhen

nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 Luftverkehrsgesetz nicht überschritten werden/ ist eine besondere

luftrechtliche Zustimmung nicht erforderlich.

Auf den vom Betrieb des Flughafens Friedrichshafen ausgehenden Lärm wird hingewiesen.
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Im Bereich der Ferdinand-von Schill-Strasse ist eine Gasversorgungsleitung der TWF verlegt.

Ein Anschluss ist möglich.

Aufgestellt vom Planfertiger:

Kressbronn am 13.12.2000

~.........................
Dipl.-Ing. Binder
Architekturbüro Fakler-Binder

Gebilligt vom Gemeinderat:

Meckenbeuren am

. ............
Bürgermeister Weiß

Gemeinde Meckenbeuren
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Dipl.-lng. Binder Bürgermeister Wei
Architeitturbürc Fakier-Binder Gemeinde Mıackerıbeuren
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Anlage 1

1. Großkronige Bäume / Obsthochstämme

Großkronige Bäume sind mindestens in folgender Qualität zu pflanzen:

Hochstamm 3-4 mal verpflanzt, aus extra weitem Stand, Stammumfang 20-25 cm

Einzelbäume:

Acer pseudoplatanus

Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior

Quercus robur

Bergahorn
Rotbuche

Esche

Stieleiche

Silberweide

Winterlinde

Sommerlinde

Nußbaum

Salix alba

Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Juglans regia

Obsthochstämme:

Landschaftstypische Obstbaumsorten z.B.:

Äpfel

Boikenapfel

Brettacher

Bittenfelde

Bohnapfel
Gewürzluikden

Schwäbischer Rosenapfel

Transparend aus Croncels

Maunzenapel

Glockenapfel

Salemer Klosterapfel

Birnen

Schweizer Wasserbirne
Zwetschgen

Hauszwetschge

Lukas Frühzwetschge
Schöne aus Löwen

Zusätzlich können Wildobstarten verwendet werden.

Feuerbrandanfällige Sorten sollten nicht verwendet werden.
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1. Grcıßkrenige Bäume I Dbsthcıchstämme

Greßl-ıroníge Bäume sind mindestens in fulender Qualität zu pflanzen:
Hfluhstamm 3-4 mal verμflanzt.. aus extra weitem Stand, Etammumfang 20-25 cm

Elrııelhäume:

âcer pseudoplacanus
Fagus sıflvatíca
Fraxlrıus axcelsior
üuereus robur
Saliı alba
Tilia cızırdata
Tilia plawphyllns
Juglans ragia

übsthochstämma:

Lendschaftstfifpisc he Übstbaumsızıı-ten LB.:

Äpfel Birnen

Bergahu rn
Hafibuche
Esche
Sflerelche
Silberweicle
Winterlinde
Sornrnarlinda
Nußbaum

Bcıikena μiel Schweizer Wasserbirne
Bretıecher
Bittentelde
Bohnepfal
Gewürzluıl-man
Schwäbischer Rosenaptel
Transperend aus Crcmcels
Maunzenapel
G luckenapfel
Sa1emeı Iilosterapfel

Zusätzlich können Vflldobstarten verwendet werden.
Feuerbrandaníàllige Sorten sollten nicht verwendet werden.

Zwetschgen
Hauszweıschge
Lukas Frühzwetschge
Schöne aus Löwen



2. Kleinkronige Bäume - private Freiflächen, Straßen

Kleinkronige Bäume sind mind. in folgender Qualität zu pflanzen:

Hochstamm 3-4 mal verpflanzt, aus extra weitem Stand, Höhe 160-180 cm, Stamm umfang 5-8

cm.

Malus sylvestris

Prunus avium "Plena"

Holzapfel

Gefülltblühende Kirsche

Kaukasische Wild birnePyrus caucasica

u.ä.

Zusätzlich können die vorstehend genannten großkronigen Bäume verwendet werden.

3. Sträucher

Hecken sind aus jeweils sechs der angegebenen Arten zu pflanzen, Sträucher sollen in lockeren

Gruppen angeordnet werden.

Heckengehölze 2-reihig im Raster 1,5 x 1,5 m.

Acer campestre

Amelanchier laevis

Carpinus betulus

Cornus sanguinea

Cornus mas

Feldahorn

Felsenbirne

Corylus avellana

Lugustrum vulgare

Prunus spinosa

Rosa canina

Sambucus nigra

Viburnum opulus

Viburnum lantana

Hainbuche

Bluthartriegel

Kornelkirsche

Haselnuß

Rainweide

Schlehe

Hundsrose

Holunder

Gemeiner Schneeball

Wolliger Schneeball

Bei den Staudenpflanzen sollten einheimische Arten bevorzugt werden.
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2. Klainkronige Bäume - private Freiflächen. Straßen

Itleinlrmrıige Bäume eine mind. ln felgandar Qualitat zu pflanzen:
Hnchsramm 3-4 mel verpflenzr, aus extra weitem Stand, Höhe 160 IBU ern, Stammumfang 5-8
cm.

Malus sylurealiris
Prunus aviurn "Plena" Gefüıltblühuncle Kirsche

Kaukasischa WildblrnePyrus caucasica
u.à_

Zusäızlieh können die veraıehencl genannten großkronigen Bäume verwendet werden

3. Sträucher

Hecken sind aus ieweils sechs der angegebenen Arten zu pflanzen Straueher sullen ın leckeren
Gruppen angeordnet werden.

Holzapfel

Heckengeheıze 2-relhlg im Raster 1.5 rc 1,5 rn.

Acer cempeatre
Amelamıhier faevis
Carpirıua betulue
Curflus eanguinea
Cnrnus mas
Corylus aveılana
Lugusrrurn vulgare
Prunus eμinoea
Flusa canina
Sambueus nigra
Viburnum cıpulus
Viburnurn lantana

B-ei den Staudenpflanzen sollten einheimische Arten bevorzugt werden

Feldahorn
Felsen birne
Hainbuche
Hluthartriegel
Knrneli-rirsche
Haselnuß
Flainweide
Schlehe
Hundsru se
Helunder
Gemainer Schnee ball
Wolliger Schneeball


